
Bebauungsplan „Netzwerk Grüne Lungen“ 
 
Gemeinde Dettingen an der Erms 
 
Behandlung der eingegangenen Anregungen aus der  
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange 
 
vom 05.10.2022 bis 07.11.2022 
 
Der Gemeinderat Dettingen an der Erms hat am 22.09.2022 die erneute öffentliche Auslegung des 
Entwurfs des Bebauungsplans „Netzwerk Grüne Lungen“ beschlossen. Die erneute Beteiligung be-
schränkt sich auf die geänderten Planteile. 
Es erfolgte eine öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt am 29.09.2022 und die Anhörung der Trä-
ger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 05.10.2022 mit einer Frist bis einschließlich 07.11.2022. 
 
Beschlussantrag Gemeinderat 16.05.2024 
 
 
1. Übersicht aus der Beteiligung der Bürger 
 

Lfd. 
Nr. 

Privatperson 

 

Grünfläche Nr. Beteiligung am Verfahren 
mit Veröffentlichung im 
Amtsblatt am 

Stellungnahme 
Eingang am 

 

1 Person A Grünfläche 09 29.09.2022 25.10.2022 

2 Person B Grünfläche 05 29.09.2022 07.11.2022 

3 Person C Grünfläche 07 29.09.2022 02.11.2022 

4 Person D Grünfläche 01 29.09.2022 07.11.2022 

5 Person E Grünfläche 04 29.09.2022 26.10.2022 

 
2. Übersicht beteiligter Träger öffentlicher Belange 
 

Lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange Beteiligung am Verfahren 
mit Schreiben vom 

Stellungnahme 
Eingang am 

(---- => keine 
Stellungnahme) 

1 Regierungspräsidium Tübingen 05.10.2022 18.10.2022 

2 Landratsamt Reutlingen 05.10.2022 03.11.2022 

3 Regionalverband Neckar-Alb 05.10.2022 25.10.2022 
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3. Abwägung Bürgerbeteiligung: 
Anregungen/Einwände mit entsprechender Stellungnahme und Beschlussvorschlag 
 

Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

1 Person A Grünfläche 09 

 Zum Entwurf des Bebauungsplans Netzwerk Grüner Lunge möchte ich eine Stel-
lungnahme abgeben. Mich betrifft dies als Grundstückseigentümer von der Neu-
wiesengasse 17 (5244) - Grünfläche 09.  
 
Unklar ist mir die Festlegung der 5m Grenze im rückwärtigen Bereich. Laut Lage-
plan ist am Grundstück 5244 sowie teilweise 5291 eine starke Einrückung festzu-
stellen. Bei den meisten Grundstücken der Neuwiesengasse ist die schwarze ge-
strichelte Grenzlinie im Bereich der Grundstücksgrenze eingetragen bzw. geht so-
gar in einigen Fällen deutlich darüber hinaus. 
 
Im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes wäre es angemessen, diese gestrichelte Linie 
auf die Grundstücksgrenze zu legen. Die Abstände bei der Bebauung ergeben sich 
ohnehin aus der LBO. Bei der erfolgten Umsetzung werden die Grundstücke be-
nachteiligt die nicht das volle Maß des Grundstücks bei einer früheren Bebauung 
ausgeschöpft haben. Vor allem steht ihnen nicht das Recht auf Bebauung gemäß 
LBO zu und werden somit für die Zukunft eingeschränkt. Das Grundstück 5244 ist 
ohnehin in der Tiefe eines der kleineren Grundstücke plus die starke Einrückung 
im Rückwärtigen Bereich reduziert nochmals das Baufenster. 
 
Aus meiner Sicht ist die Festlegung der gestrichelten Linie mit starker Einrückung 
am Grundstück 5244 unverhältnismäßig und führt zu einer starken Benachteili-
gung im Vergleich zu den übrigen Grundstücken. Die Schutzwirkung und die posi-
tiven Aspekte die aus der grünen Lunge resultieren, wären in keinster Weise ge-
schmälert, wenn die gestrichelte Linie auf der Grundstücksgrenze verlaufen wür-
de.  
 

 Die Einwendung wird berücksichtigt. 

 Nach Abstimmung mit der Baurechtsbehörde, wird der Schuppen als 

Hauptgebäude gesehen.  Die Grenze der „Grünen Lunge“ wird in die-

sem Fall nach Kriterium 2 gezogen. 

 Alte Abgrenzung: 

 

 

 Neue Abgrenzung: 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

  

 
Bitte geben Sie mir einfach Bescheid, ob Sie die schriftliche Stellungnahme akzep-
tieren. Ansonsten komme ich gerne auf dem Rathaus vorbei. 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

2 Person B Grünfläche 05 

 

 

 Die Einwendung wird berücksichtigt. Es erfolgt eine entspre-

chende Anpassung des Bebauungsplans. Das Kriterium 3 wird 

angewandt. 

 Alte Abgrenzung: 

 

 

 Neue Abgrenzung: 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Stellungnahme vom 10.12.2019 wurde in der Abwägung im Rah-

men des 3. Entwurfs abgehandelt. 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

3 Person C Grünfläche 07 

 

 Baurechtlich ist angesichts der Eigentumsverhältnisse eine Ver-

schmelzung der Grundstücke oder die Eintragung einer Baulast prob-

lemlos möglich, damit ist Erschließung auch für das hinterliegende 

Gebäude 11/2 gegeben; (Leitungen können unterirdisch trotz Grüner 

Lunge verlegt werden), (temporäre Inanspruchnahme der Grünen 

Lunge für Sanierungsarbeiten denkbar [temporäre Baustellenzufahrt], 

wenn Wiederherstellung Grünfläche erfolgt). 

 Aus genannten Gründen wird dem Anliegen nicht gefolgt. 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

 

 Die Abgrenzung der Grünen Lungen erfolgt über die Kriterienkaskade, 

welche für alle Grundstücke gleich angewandt wird. Das Gleichheits-

gebot wird somit berücksichtigt. 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

4 Person D Grünfläche 01 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

 

 

 Die Abwägung der privaten Belange findet statt, welche sich u. a. in 

der Belassung von überbaubarer Fläche durch Grenzziehung ent-

sprechend der Kriterienkaskade widerspiegelt. 

 
 
 
 
 
 

 Die Festsetzung privater Grünflächen ist ausreichend, nach § 9 Abs. 1 

Nr. 15 BauGB muss keine Zweckbestimmung angegeben werden. 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

 

 

 

 

 In Kapitel 5.4.1 der Begründung finden sich der Verweis auf die 

Grundsätze der „allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn-

verhältnisse“ bei der Aufstellung von Bebauungsplänen gem. § 

1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB.  

 Für den 4. Entwurf wird der Verweis auf „die ausreichende 

Versorgung mit Grün- und Freiflächen“ gem. § 1 Abs. 6 Nr. 14 

BauGB ergänzt. 

 
 

 Die innerörtlichen Grünflächen bilden wichtige Bereiche, um den Fol-

gen des Klimawandels Vorsorge zu tragen. Siehe hierzu Anlage 3 zur 

Begründung „städtebaulicher ökologischer Rahmenplan“. 

 Auszüge aus Kapitel 2.3.4: 

 Darüber hinaus übernehmen alle Grünflächen (wie auch Dachbegrü-

nungen) die Funktion von (Fein-)Staubfilterung und Luftreinhaltung 

von Schadstoffen. Insbesondere Wiesenflächen dienen zudem als 

CO2-Senken (CO2-Speicher) und wirken damit dem durch menschli-

che Emissionen verursachten Klimawandel entgegen. 

 Die innerörtlichen Freiflächen übernehmen durch ihre Funktionen als 

Schadstoffsenken, Förderung der Luftventilation und durch nächtliche 

Abkühlungseffekte die Funktion von „grünen Lungen“. 

 

 

 Dieser Bebauungsplan leitet sich ab aus übergeordneten Planvorga-

ben und einschlägigen gesetzlichen Zielen mit dem Schwerpunkt die 

Widerstandsfähigkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels zu 

stärken. 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

 

 

 

 

 

 Bezüglich der „Eindellung“ wird auf die einheitliche Anwendung der 

Kriterienkaskade verwiesen, welche für alle Grundstücke gleich an-

gewandt wird. Auf Flurstück Nr. 468 verläuft die Grenze der Grünen 

Lunge entlang der Rückseite der dort vorhandenen Garage. 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

 

 Aus genannten Gründen wird dem Anliegen nicht gefolgt. 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

5 Person E Grünfläche 04 

 

 Dieser Einwand trifft zu und wird berücksichtigt. Der Bekanntma-

chungstext wird bei erneuter Offenlage entsprechend korrigiert. 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

 

 

 

 Dem Einwand wird nicht Folge geleistet. 

 Ziel der Grünen Lungen ist die Sicherung der Grünflächen, eine Be-

bauung soll hier nicht mehr möglich sein. 

 Durch die Erweiterung der Grünen Lunge 04 und Einbeziehung der 

Grünfläche auf Flurstück Nr. 126 im Umfang von 356 m² ergibt sich 

ein erheblicher Mehrwert für die Grünen Lungen. Es ergibt sich eine 

Vergrößerung der Grünen Lunge 04 um ca. 7 %. 

 In Anlage 3 zur Begründung „städtebaulicher ökologischer Rahmen-

plan“ wird die Bedeutung innerörtlicher Grünflächen genauer erläutert. 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

 

 

 



Bebauungsplan „Netzwerk Grüne Lungen“: –  Beteiligung vom 06.10.2022 bis 07.11.2022 
Beschlussantrag Gemeinderat 16.05.2024 21 

 

Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

 

 

 

 

 

 Laut Sanierungsziel handelt es sich um eine Beseitigungsfläche städ-

tebaulicher Missstände. Die Berücksichtigung gilt nur im Fall einer 

Bebauung. Der Bebauungsplan „Netzwerk Grüne Lungen“ legt Grün-

flächen fest, weshalb kein Widerspruch zum Sanierungsziel besteht. 

 Des Weiteren wird dem Sanierungsziel „Sicherung von Grün- und 

Uferbereichen“ entsprochen. 

 Der Einwand wird nicht berücksichtigt. 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

 

 

 

 

 

 Der Einwand wird berücksichtigt. Ziffer 2.3 wird aus dem Textteil 

gestrichen.  

 Passagen zum Bestandsschutz finden sich in Kapitel 5.2 und 5.4 der 

Begründung zum Bebauungsplan. 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

 

 

 Der Einwand wird berücksichtigt. Ziffer 2.4 wird aus Textteil ge-

strichen. Die Kriterienkaskade bleibt in der Begründung erhalten.  

 

 

 Es werden öffentliche und private Grünflächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 

BauGB festgesetzt. 
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4. Abwägung Träger öffentlicher Belange 
Anregungen/Einwände mit entsprechender Stellungnahme und Beschlussvorschlag 
 

Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

1 Regierungspräsidium Tübingen  

  Aus Sicht der Raumordnung bestehen keine Bedenken gegen den Bebauungsplan  Kenntnisnahme 

2 Landratsamt Reutlingen  

Planungsrechtliche uns städtebauliche Gesichtspunkte 

 Aus planungsrechtlicher und städtebaulicher Sicht werden keine Anregungen oder Be-

denken vorgebracht. 

 Kenntnisnahme 

Redaktioneller Hinweis 

 Die im Textteil angegebenen Rechtsgrundlagen entsprechen z. T. nicht dem aktuellen 

Stand der Gesetzgebung. Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) wurde zuletzt durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353) geändert und aktuell erneut geändert 

durch Artikel 11 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1726). 

 Berücksichtigung 

 Zwischenzeitlich wurde das Baugesetzbuch durch Artikel 3 des Ge-

setzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert. 

 Die Rechtsgrundlagen werden aktualisiert. 

Belange des Natur- und Landschaftsschutzes 

 Zum vorliegenden Bebauungsplanentwurf werden von der Unteren Naturschutzbehörde 

keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorgebracht. 

 Kenntnisnahme 

Stellungnahme des Umweltschutzamtes 

 Von Seiten des Umweltschutzamtes werden keine Bedenken, Anregungen und Hinwei-

se geäußert. 

 Kenntnisnahme 

3 Regionalverband Neckar-Alb  

  Keine Anregungen oder Bedenken  Kenntnisnahme 

  Wir bitten um Beteiligung am weiteren Verfahren, Benachrichtigung über das Ergebnis 

und Übersendung einer Planfertigung nach Inkrafttreten 

 Berücksichtigung 

 


